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PRIVATE WOHNUNGSBAUFINANZIERUNG

WOHNRAUMOFFENSIVE DER BUNDESREGIERUNG –  
AUSREICHEND ZUR STÄRKUNG DES WOHNEIGENTUMSMARKTES?  

Die Bundesregierung hat mit Abschluss des 
Koalitionsvertrages eine neue Wohnraum-
initiative geschultert. Sie will mittels um-
fangreicher neuer Fördermaßnahmen den 
Wohnungsbau ankurbeln, um die Voraus-
setzungen zu schaffen, dass in der laufen-
den Legislaturperiode 1,5 Millionen neue 
Wohnungen frei finanziert und mit öffent-
licher Unterstützung erstellt werden. Ange-
sichts der derzeit stark angespannten Situ-
ation auf den Immobilienmärkten erscheint 
aber das konkret vorgelegte Mengenziel auf 
Bundesebene und die vage gehaltenen Ab-
sichtserklärungen wenig zielführend.2) 

Allerdings kommt der Bundesregierung 
und den zuständigen Ministerien eine 
wichtige Rolle als Initiativgeber zu, um für 
eine Normalisierung und Verbesserung auf 
den Märkten zu sorgen. Der Grad der 
Zielerreichung nach Umsetzung eines ers-
ten Maßnahmenpakets wird weitgehend 
von den Folgemaßnahmen des im Herbst 
mit Spannung erwarteten „Wohngipfel 
2018“3) abhängen.

Betrübliche Ausgangslage

Unstrittig ist, dass ein hoher Nachholbe-
darf verbunden mit einem künftig stark 
steigenden Bedarf an Wohnraum besteht. 
So konnte die Entwicklung des Wohnungs-

angebots der letzten Jahre weder kurz-, 
mittel- noch langfristig eine Deckung der 
durch Zuzug und Zuwanderung stark 
wachsenden regionalen Nachfrage gerecht 
werden. Statistiken aus diversen Studien- 
und Medienberichten belegen die Mangel-
situation unterschiedlich. Insgesamt fällt 
aber der Negativtrend eindeutig und über-
einstimmend aus und rechtfertigt die 
Dringlichkeit und den Ruf nach zu ergrei-
fenden Fördermaßnahmen.

Der Wohnungsmarkt ist seit Längerem ge-
kennzeichnet durch eine starke Unterde-
ckung von Wohnraum. Experten schätzen, 
dass derzeit ein jährlicher Bedarf von zirka 
350 000 bis 400 000 Wohnungen besteht. 
Dem stehen aber lediglich 285 000 fertigge-
stellte Wohnungen im Jahr 2017 gegen-
über.4) Zwar werden ausreichend Wohnun-
gen durch die Kommunen genehmigt und 
die Zahl stieg seit 2009 stetig. Dieser Auf-
wärtstrend hat sich allerdings im vergan-
genen Jahr mit einem Rückgang um 7,3 
Prozent auf 348 000 Einheiten wieder um-
gekehrt.5) Auch im ersten abgelaufenen 
Halbjahr 2018 setzte sich der Abwärtstrend 
mit einem leichten Rückgang von 0,6 Pro-
zent fort. 

Von großer Bedeutung ist, dass aktuell die 
Zahlen der Baugenehmigungen knapp un-
terhalb des jährlichen Minimalbedarfes lie-
gen, aber nicht annähernd realisiert wer-
den. Hierdurch verschärft sich durch einen 
aktuell kumulierten Genehmigungsüber-
hang von schätzungsweise rund 650 000 
Wohnungseinheiten die Wohnraumsituati-
on, dessen Abbau es durch geeignete An-
reize zu beseitigen gilt.

GroKo unterliegt Interessenausgleich

Die Ursachen für das Nachlassen der Nach-
frage nach Wohnungseigentum überrascht, 

da entsprechend einer jüngst repräsentativ 
erhobenen Umfrage erstmals Investitionen 
in Immobilien zwar die beliebteste Anlage-
form der Bundesbürger sind. Mit 31 Prozent 
der Nennungen bevorzugen demzufolge die 
Bundesbürger Investitionen in ein Haus, 
eine Wohnung oder in diverse Formen  
von Immobilien-Wertpapieren mit knappem 
Vorsprung vor einem Abschluss von Le-
bensversicherungsprodukten (30 Prozent).6) 

Andererseits belegt eine weitere Umfrage7), 
dass eine Diskrepanz zwischen Anlagezie-
len und Wohneigentumsquote besteht, mit 
der Folge, dass die Wohnungspolitik Ge-
genstand heftig und kontrovers geführter 
Diskussionen geworden ist. Für die Große 
Koalition bedeutet dies, dass sie einem In-
teressenausgleich zwischen den gegen-
sätzlichen Entwicklungspolen „Stärkung 
Mieterpolitik“ und „Förderung Eigentums-
bildung und Neubau“ unterliegt. Im We-
sentlichen werden folgende Hauptursa-
chen für die derzeitigen Defizite in der 
Wohneigentumsbildung verantwortlich ge-
macht.

Angebotsverknappung und 
galoppierende Immobilienpreise

Die Schere aus Angebot und Nachfrage, Im-
mobilienpreis- und Einkommensentwick-
lung scheint sich trotz nachhaltigem Nied-
rigzinsniveau immer weiter zu öffnen. Ver-
antwortlich sind rasant steigende Preise, 
die ursächlich auf ein hohes Wohnungsde-
fizit von mehr als eine Million Wohnungen 
zurückzuführen sind.8) So stiegen die Preise 
für privat genutztes Wohneigentum im ver-
gangenen Jahr bundesweit um 5,5 Prozent. 
Am stärksten mit 12,1 Prozent fiel der 
Preisauftrieb im vergangenen Jahr in den 
begehrten Core-Großstädten aus.9) 

Dieser Preisauftrieb setzt sich – wenn auch 
verlangsamt – im laufenden Jahr weiter 
fort. Verschiedentlich wird deshalb von 
Preisübertreibungen von bis zu 35 Prozent 
gesprochen, nicht aber von einer bereits be-
stehenden Blasenentwicklung auf den Im-
mobilienmärkten.10) Die Gefahr einer auf-
kommenden Immobilienblase ist als gering 
einzustufen, da in Deutschland eine grund-
solide Finanzierungspraxis durch langfristi-
ge Zinsfestschreibungen, hohen Tilgungs-
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Deutschland nimmt bei der Wohneigentumsbildung in Europa mit einer Quote von ledig-
lich zirka 45 Prozent den vorletzten Platz vor Schlusslicht Schweiz mit 37 Prozent ein. 
Spitzenquoten an Wohneigentum verzeichnen dagegen die Länder Norwegen, Polen, Spa-
nien und Italien mit Werten bis zu 80 Prozent.1) Erschwerend kommt hinzu, dass hierzu-
lande trotz anhaltend guter Wirtschaftslage seit dem Jahr 2010 keine Zuwachsraten in der 
Wohneigentumsbildung zu beobachten sind. Im Umfeld von Niedrigzins, Altersvorsorge 
und Rentenlücke steht die private Wohnwirtschaft somit nach Einschätzung des Autors 
vor großen sozioökonomischen Herausforderungen.  Red.



16 9 | 2018  Immobilien & Finanzierung

386

sätzen bei tolerierbarer Verschuldung von 
Privathaushalten vorherrscht. Als wesentli-
cher Preistreiber erweist sich generell die 
anhaltend gute Konjunktur, die einen ho-
hen Zuzug nach Deutschland verbunden 
mit einer Bevorzugung attraktiver Stadtla-
gen begünstigt. 

Die Erschwinglichkeit von Wohneigentum 
wird aufgrund der Knappheit, bedingt 
durch eine hohe private Nachfrage, aber 
auch gewerblicher Investoren aus dem In-
land, Europa und aus Übersee und von-
seiten von Immobilienfonds, deutlich er-
schwert. Sie kann durch nachhaltig niedrige 
Bauzinsen bei Weitem nicht mehr kompen-
siert werden. Erschwerend erweist sich, 
dass seit Jahren zu wenig und zu zögerlich 
Bauland bereitgestellt wird und die Ablauf-
prozesse zu bürokratisch und zeitraubend 
sind. Allerdings ist eine regional differenziert 
bedarfsorientierte Entwicklung zu berück-
sichtigen. Zudem sind der Bundesregierung 
die Hände gebunden, da die Baulandpolitik 
im Hoheitsbereich der Kommunen liegt. 

Beitrag des Bundes  
durch Bestandsabbau

Dennoch wäre es hilfreich, wenn der Bund 
einen Beitrag durch zügigen Abbau seiner 
Bestände an Wohngrund und Wohnimmo-
bilien vornehmen würde. Auch eine Forcie-
rung einer längst überfälligen Reform der 
Städtebauförderung unter Wahrung markt-
wirtschaftlicher Grundsätze wäre dienlich. 
Zielsetzung ist es, die Metropolen wirksam 
in ihrem Bestreben zu unterstützen, neue 

Stadtviertel ohne zu hohen bürokratischen 
Aufwand erstellen zu können. Eine materi-
elle Hilfe könnte eine Vorfinanzierung er-
forderlicher Infrastrukturen für Städte bei 
der Erschließung neuer Stadtviertel sein, die 
der Bund beispielsweise unter Einbindung 
der KfW im Rahmen eines erweiterten Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) 
oder dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) 
neu selektierten Projekten gewährt.11) 

Richtungsweisend hierbei ist auch der Weg 
des Spitzenverbands der Immobilienwirt-
schaft e.V. (ZIA) mit der Gründung eines 
Kommunalrates für Bau- und Prozessbe-
schleunigung. In dem Gremium suchen 
Kom munalpolitiker und Experten der Im-
mobilienwirtschaft und Stadtentwicklung 
gemeinsam nach innovativen und richtungs-
weisenden Maßnahmen, um mit modernen 
und effizienten Ansätzen eine Ausweitung 
des Wohnangebots schnellstmöglichst zu 
erreichen.12) Sie ist auch als aktive Ergän-
zung zur Initiative des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) von 2017 zu sehen.13) 

Breite Einkommensschichten trifft neben 
der primären Teuerung der Immobilienprei-
se und der Teuerung der Gestehungskosten 
in besonderem Maße der überproportionale 
Anstieg der Erwerbsnebenkosten. Die hohen 
Aufwendungen für Notar, Grundbuchein-
tragung und Grunderwerbsteuer mit einer 
Bandbreite je nach Bundesland von 3,5 bis 
6,5 Prozent sowie hohe Maklercourtagen 
bis zu 7,14 Prozent wirken abschreckend. 
Die deutlich höheren Erwerbskosten gegen-
über beispielsweise in den Niederlanden 

oder in Großbritannien können vielfach von 
einkommensschwächeren Haushalten nicht 
mehr bewältigt werden. 

Auch hier kann der Bund nicht direkt ein-
greifen, da die Grunderwerbsteuer in den 
Bereich Länderautonomie fällt. Es ist jedoch 
ein Paradoxon, dass der Bund durch kosten-
intensive Steuersubventionierung beispiels-
weise in Form der Wohngeldkinderzulage 
einerseits die Kapitalaufbringungssituation 
potenzieller Käufer verbessert, andererseits  
die Länder in einer Erhöhungsspirale den 
Prozentsatz der Grunderwerbsteuer und der 
Grundsteuerhebesätze in die Höhe treiben, 
was zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft un-
ter Deutschlands Kommunen führt. Die 
Bundesregierung prüft aber gegenwärtig 
zur Eingrenzung die Einführung eines Frei-
betrages bei der Grunderwerbsteuer für Fa-
milien. Sollte eine Gesetzesinitiative hierzu 
kommen, so vermag dies allerdings die teils 
großen Differenzen bei den Steuersätzen 
der Länder nicht lösen. 

Hohe Eigenkapitalanforderungen, 
verschärfte Bonitätsanforderungen

Während die Entwicklung der Immobilien-
märkte weitgehend von Angebot und 
Nachfrage, den Finanzierungsmöglichkei-
ten und der situativen Wohnzufriedenheit 
der Bundesbürger geprägt wird, hat der 
Gesetzgeber mit der Umsetzung der EU-
Immobilienkreditrichtlinie in deutsches 
Recht per 21. März 2016 direkt eingegrif-
fen. Die neuen Gesetzesnormen sollen dem 
Schutz der Bundesbürger und einer Be-
grenzung drohender Überschuldung die-
nen. Die gewonnenen Erfahrungen bele-
gen, dass die verschärft anzuwendenden 
Bedingungen der Bonitätsprüfung für die 
Gewährung eines Hypothekendarlehens die 
Wohneigentumsbildung einschränkt und 
gerade schwächeren Einkommenshaushal-
ten den Wunsch nach Eigenheim oder des-
sen Renovierung erschwert. 

Anbieter von Immobilienfinanzierungen sind 
gezwungen, die Kreditgewährung primär 
auf den derzeitigen und vor allem künftig 
nachhaltig zu erwartenden Einnahmestrom 
abzustellen. Eine Beleihung aufgrund eines 
stark wachsenden Objektwertes wird nach-
rangiges Entscheidungskriterium. Damit wird 
die Kreditvergabe für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen wie junge Ehepaare, Selbst-
ständige und Senioren deutlich erschwert, 
da sie in der Regel diesen Nachweis nicht 
glaubwürdig belegen können.14) Die Folge 
ist ein erstmaliger Rückgang der Woh-
nungsbaukredite im vergangenen Jahr um 
zirka zwei Prozent. Verstärkt wird diese ne-
gative Entwicklung durch eine starke Ver-

Abbildung 1: Wohneigentumsquoten in den Bundesländern und Europa

Quelle: LBS-Markt für Wohnimmobilien 2018
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Eckpunkte Förderung/Inhalt Status Wertung

Erstes Koalitionspaket

Baukindergeld –  Stärkung Wohneigentumsmarkt durch 
Zahlung für eine Dauer von  
10 Jahren

– 1 200 Euro pro Kind/pro Jahr
–  Einkommensdeckelung 75 000 Euro  

zuzüglich 15 000 Euro pro Kind

– Prioritäre Maßnahme
–  Zahlung rückwirkend  

zum 1. Januar 2018

–  Ähnlichkeit mit der 2006  
abgeschafften Eigenheimzulage

–  direkte Wohnungsbau subventionierung
–  Stärkung Kapitalbasis für Familien mit 

kleinem und mittlerem Einkommen
–  Weiterer Preisauftrieb aufgrund höher zu 

erwartender Nachfrage
 –  Teures, kostenineffizientes Instrument

Sonder-AfA –  Stärkung für freifinanzierten 
Wohnungsbau

–  Gewährung zzügl. zur linearen AfA 2% 
Sonder-AfA-Satz von 5%

–  befristet bis Ende Legislaturperiode 2021

–  in Verhandlung in der Koalition –  Anreiz für den Mietwohnungsbau
–  Zeitpunkt sollte mit steigendem  

Zinsniveau gekoppelt werden
–  Laufzeit zu kurz in Relation zu  

Anschaffungskosten und Nutzungsdauer

Wohngipfel 21. September 2018

Steuerpolitik
– Einführung Grundsteuer C 

– Grunderwerbsteuer

–  verfassungsgerechte Reform der  
Grundsteuer 

–  Einführung von Freibeträgen  
bei Erwerb selbstgenutzter  
Wohn immobilie

– Vermeidung von Share Deals

–  umfangreicher, langfristiger  
Prüfauftrag 

–  Prüfauftrag mit Änderung  
Grundgesetz

– Pflicht zur Neuregelung
– Abbau der Wohngenehmigungshalde
–  Beschleunigung der Bebauungs abläufe

– Zuständigkeit Bundesländer
–  Löst nicht Problematik der großen  

länderspezifischen Unterschiede in Bezug 
auf Höhe der gültigen Prozentsätze 

Wohneigentumsmarkt
– Bürgschaftsprogramm KfW –  Förderung Wohneigentumsbildung durch 

Gewährung von Bürgschaftsprogrammen
– Prüfauftrag – Bonitätsverbesserung

–  Senkung des erforderlichen Eigenkapital
–  indirekte Wohnungsbausubventionierung

Mietrechtänderungen
– Mietpreisbremse –  Höhere Transparenz und Auskunfts-

pflichten des Vermieters. Speziell Höhe  
der Vormiete

– Evaluierung Ende 2018 –  geringe Auswirkung, da keine  
Anwendung im Neubau

– Zweifel an Verfassungsmäßigkeit

– Mietspiegel –  Differenzierung und informativere  
Gestaltung

–  Ausweitung Gültigkeitsdauer von  
zwei auf drei Jahre

– baldige Evaluierung mit Kommunen –  Widerspruch zur Mietpreisbremse durch 
marktnäheres Bild  

Bestellerprinzip –  Analog der Vorschrift bei Mietwohnungen, 
Verkäufer mit Zahlungspflicht für Makler

– in Verhandlung in der Koalition – Stärkung Eigenkapital der Käufer
–  Gefahr: Umlegung der Provision auf  

Kaufpreis

Beschleunigungsgesetz –  Verpflichtung zur Ergreifung  
geeigneter Maßnahmen zur  
Beschleunigung und Entbürokratisierung 
der Bauprozesse

–  Abstimmung der divergierenden 
Haltungen der Verbände und  
Ministerien

– Abstimmungsproblematik
–  Finanzierung durch Baulobby, Kollision 

rechtstaatlicher Anforderungen  
(„Entmachtung des Staates“)

–  Lange Time-lag-Auswirkungen im Markt

Maßnahmen und Anreize im Wohnungsbau gemäß aktuellem Koalitionsvertrag

Quelle: eigene Darstellung des Autors

teuerung der Grundstücke und der Baukos-
ten.

Erstes Koalitionspaket

Eckpunkte des ersten Maßnahmenpakets 
der Koalition zur Verbesserung der Wohnsi-
tuation15) sind die Gewährung eines Bau-
kindergeldes rückwirkend ab 1. Januar 2018 
sowie eine geplante Sonderabschreibung. 
Bislang unterstützt der Staat die Bildung 
von selbst genutztem Wohneigentum seit 
Ende 2008 lediglich in Form der Eigenheim-
rente. Allerdings erweisen sich offensicht-
lich die Beträge der Zulagen pro Jahr vor 
dem Hintergrund der hohen Verteuerung 
als zu gering, weshalb der sogenannte 
„Wohn-Riester“ deutlich hinter den Erwar-

tungen zurückblieb.16) Neu hinzu kommt 
nun eine gezielte Förderung junger Famili-
en durch die Gewährung eines Baukinder-
geldes.17) Der selektive Lösungsansatz senkt 
zwar den Kapitalbedarf für potenzielle 
Häuslebauer, dürfte aber gleichfalls nicht in 
der Lage sein, die Baupreisentwicklung ent-
scheidend zu kompensieren. 

Die neue Regelung setzt zudem falsche 
Anreize, indem die Förderung marktbedingt 
die Nachfrage bei geringem stagnierendem 
Baulandangebot tendenziell erhöht und zu 
weiterem Anstieg der Baupreise führen 
dürfte. Insgesamt erscheint das Baukinder-
geld im gegenwärtigen Regierungsentwurf 
ein teures, kostenintensives Instrument zu 
sein, verbunden mit ähnlich negativen Ef-
fekten wie die im Jahr 2006 zu Recht abge-

schaffte Eigenheimzulage.18) Die im Pla-
nungsstatus stehenden Überlegungen zu 
einer zeitlich befristeten Gewährung einer 
Sonderabschreibung betreffen primär den 
Mietwohnungsmarkt. Sie dürfte sich bele-
bend auf die Bautätigkeit auswirken, aller-
dings steht sie konjunkturpolitisch nicht im 
Einklang mit der aktuellen Wirtschaftsent-
wicklung. 

Große Erwartungen an  
den Wohngipfel

Große Erwartungen stellen alle Beteiligten 
an die Ergebnisse des am 21. September 
2018 im Kanzleramt stattfindenden Wohn-
gipfels. Bereits im Vorfeld haben die Inte-
ressenvertreter konkrete Vorschläge, bei-
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Fußnoten
1) Vgl. Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen: 

Wohneigentumsquoten in Europa (www.lbs-markt-
fuer-wohnimmobilien.de). 

2) Vgl. Voigtländer/Henger: Setzt die Wohnungspolitik 
die richtigen Anreize für den Wohnungsbau?, Gut-
achten des IW Köln, S.4.

3) Gemeinsam sollen am 21. September 2018 im Kanz-
leramt Teilnehmer aus den Ländern, den Kommunen, 
der Bau- und Immobilienwirtschaft, der Mieter- und 
Vermieterverbänden und den Gewerkschaften Eck-
punkte für weitere Maßnahmen einer Wohnraum-
offensive erarbeiten. 

4) Vgl. Destatis (www.destatis.de); Deschermeier et al.: 
Wohnungsmangel in den Städten, Leerstand auf dem 
Land. Kurzbericht des IW Köln Nr. 44, 2017.

5) Vgl. LBS-Analyse „Markt für Wohnimmobilien 2018“.
6) Vgl. Forsa: Umfrage zum Verhalten Thema „Geldan-

lage“ (15. Juni 2018).
7) So belegt eine Umfrage des ZIA, dass eine hohe 

Zufriedenheit mit 80,50 Prozent bei den Bundesbür-
gern mit ihrer derzeitigen Wohnsituation besteht mit 
allerdings deutliche Diskrepanz zwischen Alter und 
Bevölkerungsdichte. Vgl.: ZIA: Auftakt-Pressekonfe-
renz zum Tag der Immobilienwirtschaft 2018. S. 8. 

8) Vgl. Deutsche Bank Research: Deutsche Wohnungs-
politik. Deutschland Monitor vom 23. August 2018, 
S. 1.

9) Die Top-Spitzenmetropolen Berlin, München und 
Hamburg weisen seit 2007 sogar insgesamt einen 
Preisanstieg um die 200 Prozent auf. Vgl. Eilers, F.: 
Immobilienmarkt Deutschland zum Jahresanfang 
2018. vdpResearch Q1/2018, S. 5.

10) Ausführlich zu den Gefahren vgl. Kholodilin/Michel-
sen: Anzeichen für eine Immobilienpreisblase in ei-
nigen OECD-Ländern-Gefahr in Deutschland gering. 
DIW-Wochendienst 30+31/2018; empirica-Preisda-
tenbank Blasenindex II/2018, erstellt im August 2018. 

11) Zur Aufwändigkeit und Problematik vgl. Voigtländer/
Henger: Setzt die Wohnungspolitik die richtigen 
Anreize für den Wohnungsbau? IW-Gutachten. Köln, 
3.4.2018. S. 23f.

12)  Vgl. Tag der Immobilienwirtschaft: ZIA fordert Be-
schleunigung bei Stadtentwicklung, Planung und 
Bau. Pressemitteilung ZIA vom 12. Juni 2018. S. 1f.

13) BMUB: Bericht zum Bündnis für bezahlbares Woh-
nen und Bauen und zur Wohnungsbau-Offensive 
2017.

14) Vgl. Fleischer, K.: Umsetzung WIKR: Die Überregu-
lierung weist weitere Baustellen auf. In: Forderungs-
Praktiker 07-08/2017, S. 166f.

15) Vgl. Kapitel IX des Koalitionsvertrages: Lebenswerte 
Städte, attraktive Regionen und bezahlbares Wohnen 
(https://www.bundesregierung.de).

16) So beträgt die maximale Grundzulage für Verheira-
tete 350 Euro. Hinzu kommt eine Kinderzulage von 
300 Euro ab 2008 geborener Kinder. 

17) Zu den finanz- und verteilungspolitischen Auswir-
kungen der steuerpolitischen Maßnahmen vgl. 
Deutscher Bundestag 2018: 19. Wahlperiode. Druck-
sache 19/1276. Berlin 20. März 2018.

18) Zu weiteren negativen Auswirkungen etwa im sozio-
demografischen Bereich und zur Leerstandsproble-
matik vgl. Voigtländer/Henger: Setzt die Wohnungs-
politik die richtigen Anreize für den Wohnungsbau?, 
Gutachten des IW Köln, S. 4.

19) ZIA: 28 Vorschläge des ZIA zur Beschleunigung bei 
Stadtentwicklung, Planung und Bau. Stand Juli 2018.

20) Im Bereich finanzieller Beteiligungen nimmt die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft 
Deutschland (BID) eine deutlich zurückhaltende 
Stellung ein.

21) So wird der Kostenvorteil der Selbstnutzer gegen-
über den Mietern im 4. Quartal 2017 mit rund einem 
Drittel belegt. Vgl. Accentro-IW-Wohnkostenreport 
2018. S. 7ff.

spielsweise für die dringend angestrebte 
Beschleunigung sämtlicher Bauprozesse, 
vorgelegt. Am weitesten geht das 28 Punk-
te umfassende ZIA-Arbeitspapier19) mit 
Verbesserungsvorschlägen. So wird bei-
spielsweise dem Staat auf verschiedenen 
Ebenen die Übernahme im Planungsbereich 
einschließlich finanzieller Unterstützung 
angeboten.20) Vordergründige Ziele sind der 
Abbau der langwierigen Genehmigungs-
prozesse, preistreibende Auflagen und 
hohe Besteuerung, um für eine Entlastung 
auf dem Wohnungssektor zu sorgen. Allein 
die Sollzahl bei den Baugenehmigungen 
und Fertigstellungen durch schlankere und 
effizientere Prozesse zu erreichen ist nur 
Teil der Lösung des angespannten deut-
schen Immobilienmarktes. 

Die Baubranche selbst ist gleichermaßen 
wie die Politik gefordert, indem sie Sorge 
zu tragen hat für bessere Rahmenbedin-
gungen und Erhöhung der Kapazitäten. 
Derzeit arbeitet sie an ihren Auslastungs-
grenzen. Engpässe sind lange Bauzeiten 
und Fachkräftemangel. Entlastung würde 
eine Verkürzung der Brutto-Bauzeit mit 
sich bringen, die sich in den letzten drei 
Jahren von 29 auf 48 Monate dramatisch – 
auch im Vergleich zu anderen EU-Mit-
gliedsländern – verlängert hat. 

Kein Markt für Reverse  
Mortgage und Verrentung

Obwohl Studien belegen, dass Wohneigen-
tum gegenüber Miete in Deutschland zu-
nehmende Kostenvorteile aufweist21) und 
für die Bundesbürger die beliebteste Al-
tersvorsorge eine eigene Immobilie ist, sta-
gniert die Wohneigentumsbildung. Zudem 
steigt das Durchschnittsalter der Erwerber 
von Wohneigentum. Verantwortlich hierfür 
ist die Verknappung von Baugrund und ein 
hoher zu verzeichnender Preisanstieg, der 
zu steigendem Kapitalbedarf führt und  
immer mehr die Eigenheiminteressenten 
überfordert. 

Weiter erschwerend wirken sich die höhe-
ren Anforderungen bei der Kreditgewäh-
rung aus. Dies führt zu einem enger wer-
denden Zeitkorridor beim Erwerb von 
Wohneigentum, da Kreditgeber entspre-
chend den neuen Normen der Wohnimmo-
bilienkreditrichtlinie stark darauf zu achten 
haben, dass die Immobilienfinanzierung 
mit voraussichtlichem Renteneintritt weit-
gehend abgeschlossen sein sollte. Auch äl-
tere Generationen und Rentner spüren 
deutlich die Restriktionen. So ist der Markt 
der zaghaften Ansätze mittels Reverse 
Mortgage oder Verrentungsmodellen den 
Lebensabend sorgenfrei zu gestalten in 

Deutschland im Gegensatz zu anderen 
Ländern nahezu tot. 

Selektive Lösungsansätze wie das Baukin-
dergeld, die Planung von Bürgschaftspro-
grammen der KfW sowie der Prüfauftrag 
für einen Freibetrag bei der Grunderwerb-
steuer für Familien werden insgesamt we-
nig beitragen, die aktuelle Notsituation bei 
der Wohneigentumsbildung – trotz Nied-
rigzinsniveau – zu beheben. 

Angesichts des derzeitigen Umfelds er-
scheint das Ziel der Bundesregierung, 1,5 
Millionen Wohnungen in der jetzigen Le-
gislaturperiode zu stemmen, wenig realis-
tisch. Bei der Bekämpfung der Wohneigen-
tumsdefizite gilt es, schnellstmöglich die 
Angebotsseite durch zur Verfügungstellung 
von mehr Baugrund zu stärken. 

Stark dirigistische  
Eingriffe vermeiden

Dies lässt sich durch schlankere Prozesse 
und Abbau von Administrationshürden er-
reichen, die schnellere Entscheidungen und 
höhere Effizienz beim Planen und Bauen 
mit sich bringen. Dass großer Handlungs-
bedarf besteht, zeigt auch das Bundesver-
fassungsgericht, das die Grundsteuer in ih-
rer jetzigen Form im April für verfassungs-
widrig erklärt hat. Mit einer Neugestaltung 
der Grundsteuer mit Fokus „Baulandsteuer“ 
könnte die Bundesregierung weitere Anrei-
ze für private Eigentümer schaffen und ei-
nen Abbau der bestehenden Wohngeneh-
migungshalde in Gang setzen. 

Abzuwarten sind die Ausführungen zu wei-
terführenden Plänen wie Umverteilung 
und Einführung von Regularien im Interes-
se des Gemeinwohls. Derzeit bleibt es noch 
ein Wunschtraum, dass ein neues Boden-
recht Bauträger und private Investoren 
zwingt, erhöhte Beiträge zur Erstellung 
und Verbesserung der Infrastruktur, bei-
spielsweise für die Gestaltung und Unter-
halt von Kindergärten, Schulen und ver-
besserter Verkehrsanbindung, zu leisten. 

Allerdings dürften die Zeiten des Bauens 
ohne soziale Verpflichtungen der Vergan-
genheit angehören. Mit Interesse sind des-
halb die aus dem im Herbst stattfindenden 
Wohngipfel abgeleiteten weiter folgenden 
Maßnahmen zu werten. Stark dirigistische 
Eingriffe in den Bereichen Vorgaben für das 
Mietniveau, Pflichtanteile von öffentlich 
gefördertem sowie bezahlbarem Wohnen 
verletzen die Prinzipien einer funktionie-
renden Marktwirtschaft und sind folglich 
zu vermeiden. Sie beschleunigen das Ab-
wandern von Investoren mit der Folge ei-

nes Rückgangs in der Bildung von Wohnei-
gentum.


